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Rechtliche Rahmenbedingungen: 
 
Der Stabilitätspakt, basierend auf dem Maastricht-Vertrag 1992 und dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt verfolgt eine 3-Säulen-Strategie: 
 

• Erzielen eines ausgeglichenen Haushalts über den Konjunkturzyklus 
 

• Forcieren von Investitionen in den Bereichen F&E, Infrastruktur, Bildung und Universitäten 
sowie Soziales für mehr Wachstum und Beschäftigung 

 

• Fortsetzen der Strukturreformen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der 
Wettbewerbspolitik und des Arbeitsmarktes, um die dadurch erzielten Einsparungen in 
Form einer zukünftigen Steuerreform an die Österreicher/Innen weiterzugeben 

 
Laut § 76 a, § 79 GemO iVm § 11 GHO hat eine Gemeinde daher eine über den einjährigen 
Planungszeitraum des Voranschlages hinausreichende mehrjährige Planung der kommunalen 
Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes für einen Zeitraum 
von fünf Finanzjahren (inkl. Voranschlag) nach den gesetzlichen Bestimmungen der folgenden 
Absätze zu erstellen. 
 
Funktion der mittelfristigen Finanzplanung: 
 

• Sicherung des Haushaltsgleichgewichtes 

• Koordinierung der haushaltspolitischen Entscheidungen 

• Abstimmung der Investitionstätigkeit mit der Haushaltskoordinierung 

• Prüfung der Verkraftbarkeit von Investitionen 

• Möglichkeit zum früheren Erkennen von Veränderungen in der Entwicklung 

• Information (insbesondere für die Gemeindevertreter) 

• Transparenz 

• Prioritätenreihung, Verfolgen politischer Strategien 
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Zielsetzungen dieser mittelfristigen Finanzplanung: 
 
Ergebnishaushalt: 
 

• Förderung der Betriebsansiedelung zur Steigerung des Kommunalsteueraufkommens 

• Betriebswirtschaftlich durchdachtes Anpassen der Gebühren, vor allem bei der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

• Nutzung aller erdenklichen steuerlichen Vorteile, insbesondere in Anbetracht der 
Aufgaben der 2005 gegründeten Verein zur Förderung der Infrastruktur der 
Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG 

 
Finanzierungshaushalt: 
 

• Trotz schwieriger Finanzlage Umsetzung der dringend erforderlichen außerordentlichen 
Vorhaben (siehe mittelfristige Investitionsplanung), jedoch mit Bedacht auf eine 
ausreichende Gewährung von Förderungsmitteln 

 
 
Hinweise 
 
Anschlussgebühren – Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: 
 
Die Anschlussgebühren im Unterabschnitt 8500 (Wasserversorgung) und 8510 
(Abwasserbeseitigung) werden entweder der bestehenden Rücklage zugeführt oder zur 
Finanzierung von Kanalbauvorhaben verwendet. 
 
Die Höhe der Anschlussgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Nov. 2011, 28. Okt. 2014, 23.11.2017 bis zum Finanzjahr 
2023 geregelt und wird jedenfalls das Erfordernis der Mindestanschlussgebühren erfüllt.  
 
Gebührenkalkulation: 
 
Wasser- und Kanalgebühren: 
Die Wasserbezugsgebühren und die Kanalbenützungsgebühren wurden neu berechnet. Die 
Marktgemeinde Gunskirchen hat die Kanalbenützungsgebühren als auch die 
Wasserbezugsgebühren an die Höhe der Mindestbenützungsgebühren herangeführt und wurde 
diese Erhöhung durch den Gemeinderat am 22. Nov. 2011,28. Okt. 2014 und 23.11.2017 
beschlossen. Der Gemeinderar der Marktgemeinde Gunskirchen hat in seiner Sitzung am u. 8. 
Juli 2021 eine Senkung der Kanalbenützungsgebühren beschlossen, welche im Finanzjahr 2022 
erstmals wirksam werden. Aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen war diese Maßnahme 
unumgänglich, eine kostendeckende Gebühr aufgrund der Kostenstruktur festzusetzen. Weiters 
hat der Gemeinderat die Zustimmung erteilt, dass eine Finanzierung von dringend notwendigen 
Hochbauvorhaben mit der erzielten Gewinnentnahme durchzuführen ist. 
 
Abfallgebühren: 
Die Kalkulation der Abfallgebühren wurde dem Gemeinderat der Marktgemeinde Gunskirchen 
am 15. Dezember 2020 vorgelegt.  
 
Seniorenwohn- und Pflegeheim: 
Die Kosten- und Leistungsrechnung für das Seniorenwohn- und Pflegeheim wird dem 
Gemeinderat der Marktgemeinde Gunskirchen in der Sitzung am 14. Dezember 2021 vorgelegt. 
Die durchgeführte Kosten- und Leistungsrechnung ergibt, dass eine Erhöhung der Entgelte 
gegenüber dem Finanzjahr 2021 durchgeführt werden muss und wurde der gesamte Bereich des 
Seniorenwohn- und Pflegeheimes in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026 
durchkalkuliert. 
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Krabbelstuben-, Kindergarten- und Schülerhorttarife: 
Die Eltern wurden im Sinne des Landes Oberösterreich beitragsfrei gestellt. Lediglich für die unter 
2,5 jährigen und für die Hortkinder werden die vorgegebenen Tarife eingehoben. Für alle 
betreuten Kinder wird ein Bastel- und Veranstaltungsbeitrag sowie ein Unkostenbeitrag von den 
Eltern verlangt. 
 
Personal: 
Die Kosten für das Personal wurden für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 
2026 um 3% pro Jahr erhöht. Diese Annahme wurde in den Vorberechnungen getroffen und ist 
der Abschluss der Gehaltsverhandlungen erst nach Fertigstellung der Mittelfristigen 
Finanzplanung bekannt geworden. Darüber hinaus wurde im Bereich der 
Kinderbetreuungseinrichtungen dem Umstand Rechnung getragen, dass durch die Ausweitung 
der Betreuungsplätze auch zusätzliches Personal notwendig ist. Weiters wurden die 
bevorstehenden Auswirkungen des neuen Dienstrechts für Pädagoginnen in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen berücksichtigt.  
 
Gemeindeentwicklung: 
Um die künftige finanzielle Situation einer Gemeinde beurteilen zu können, hängt im 
Wesentlichen von ihrer Entwicklung ab. Es ist daher notwendig, Determinanten bzw. 
Bestimmungsfaktoren einer Gemeindeentwicklung festzulegen: 
 

 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
 Wirtschaftsstruktur der Gemeinde 
 Regionale Funktion 
 Entwicklung u. Struktur der Bevölkerung 

 
Nachdem die Marktgemeinde Gunskirchen - wie auch in ihrem Wappen beschrieben - speziell 
als Wirtschaftsstandort für Betriebe fungiert, soll der Standort im Wettbewerb mit den anderen 
Gemeinden gesichert bzw. ausgebaut werden.  
Diesbezüglich ist es unumgänglich die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen zu setzen. 
Nachdem der Wirtschaftsstandort für die Zukunft ausgebaut werden soll bedeutet dies auch, dass 
durch die geschaffenen Arbeitsplätze auch eine sinnvolle Wohnbebauung im Gleichklang mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu erfolgen hat. 
 
Der goldene Pflug auf schwarzem Hintergrund soll auf die Bedeutung der Land- u. Forstwirtschaft 
hinweisen. Diesbezüglich ist es notwendig auch für diesen Bereich den geänderten 
Rahmenbedingungen (größere Strukturen innerhalb der landw. Betriebe, EU-Beitritt, etc.) 
Rechnung zu tragen. 
 
Durch die Finanzabteilung wurden die einzelnen Summen im ordentlichen Haushalt 
hochgerechnet und die jetzt bekannten Umstände eingearbeitet. Daraus konnte die freie 
Finanzspitze abgeleitet werden.  
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen wird sich verstärkt darum bemühen müssen, dass 
Finanzierungspläne erstellt werden um auch die Baumaßnahmen durchführen zu dürfen. 
Bauvorhaben dürfen erst nach Erteilen gemäß § 86 GemO begonnen werden. Seitens der 
Finanzabteilung wird die Ansicht vertreten, dass all jene Vorhaben,  welche als laufende 
Vorhaben bezeichnet werden, in den nächsten Jahren zu beenden sind. 
 
Diesbezüglich sind auch etliche Darlehensaufnahmen notwendig, um die Vorhaben auch 
entsprechend umsetzen zu können. Im Finanzierungshaushalt/operative Gebarung sind 
Auszahlungen für Darlehenstilgungen und Zinsen - berechnet nach derzeitigem Zinsniveau - 
berücksichtigt. 
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In den Auszahlungen der operativen Gebarung für den Planungszeitraum sind die Folgekosten 
bei Durchführung diverser neuer Vorhaben inkludiert. 
 
 
Investitionen: 
 
Zur mittelfristigen Investitionsplanung wird bemerkt, dass kein Vorhaben durch die Verein zur 
Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG mehr durchgeführt wird.  
 
Weiters kann der zukünftige finanzielle Spielraum sowie allfällige Risken der 
Haushaltsentwicklung frühzeitig erkannt werden und entsprechende Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Ein Mittelfristiger Finanzplan eröffnet die Möglichkeit auf dem Gebiet der 
Investitionstätigkeit sowie der übrigen längerfristigen Maßnahmen klare Prioritäten in sachlicher, 
zeitlicher u. finanzieller Hinsicht zu setzen. 
 
Werden kommunale Beschlüsse in Kenntnis der längerfristigen Gesamtauswirkung getroffen, 
kommt es zu einer koordinierten Vorgehensweise und kann der Einsatz von Budgetmittel 
optimiert werden. Grundsätzlich muss zu Beginn dieses Planungsprozesses die Zielfindung und 
Zielsetzung durch die politischen Organe der Gemeinde stehen. 
 
Ausgehend von der angestrebten Entwicklung der Gemeinden müssten die langfristigen Ziele 
möglichst klar und präzise formuliert werden. Zuerst wird ein längerfristiger Bedarf oder 
Entwicklungsplan aufgestellt. Erst daraus lässt sich ein Mittelfristiger Finanzplan ableiten, welcher 
wiederum Grundlage für die Erstellung des Voranschlages ist. 
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Neue Vorhaben: 
 
Das Amt der OÖ Landesregierung hat mit Erlass Zl.: Gem-310001/825-2002-Mt/Wö vom 
14.August 2002 die Gemeinden dahingehend unterrichtet, dass für die Durchführung von 
Bauvorhaben folgende Grundsätze anzuwenden sind: 
 
Kredit- u. Darlehensaufnahmen: 
Die Aufnahme von Darlehen ist für die Marktgemeinde Gunskirchen als auch für die Verein zur 
Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Gunskirchen & Co KG nur mehr sehr 
eingeschränkt möglich. Diesbezüglich wird angemerkt, dass aufgrund des österreichischen 
Stabilitätspaktes die Gesamtverschuldung betrachtet wird und alle Gebietskörperschaften sich 
dem Ziel zu unterwerfen haben, die Gesamtverschuldung erheblich zu senken. Aufgrund jüngst 
durchgeführter Gespräche soll ein Modell entworfen werden, die auch jeder einzelnen Gemeinde 
eine Schuldenbremse aufgrund ihrer Größe und des zu erfüllenden Aufgabengebietes 
vorschreibt. 
 
Vorerst werden keine Darlehen durch das Amt der Oö. Landesregierung genehmigt. Es wird erst 
zu einem späteren Zeitpunkt Klarheit geschaffen, inwieweit eine Darlehensaufnahme durch die 
Marktgemeinde Gunskirchen bzw. Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde 
Gunskirchen & Co KG ermöglicht werden kann. 
Für den Fall, dass eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der äußerst dringenden Vorhaben 
nicht möglich ist, hat die Marktgemeinde Gunskirchen eine alternative Finanzierung aufzustellen. 
Aus heutiger Sicht kann dies nur durch die Verwendung innerer Darlehen bzw. Auflösung der 
Rücklagenbestände im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgen, die 
sukzessive in folgenden Finanzjahren wieder aufzufüllen sind. 
 
Prioritätenreihung: 
Die Gemeinden werden ersucht, für die Vorhaben der Gemeinden eine Prioritätenreihung 
vorzunehmen. Die Gemeinden können damit rechnen, dass in Hinkunft keine 
Bedarfszuweisungsmittel mehr für Vorhaben, die Reithallen, Flugplätze, Golfplätze und 
Segelboothäfen betreffen, gewährt werden. Es ist daher in den nächsten Jahren weiterhin nötig, 
die Gewährung von Bedarfszuweisungsmittel auf die zentralen Aufgabengebiete der Gemeinden 
(Pflichtschulbau, Kindergärten, Friedhöfe, Amtsgebäude, Straßenbau) zu deren Erfüllung sie 
verpflichtet sind zu beschränken. 
 
§ 86 Genehmigung OÖ. GemO 1990: 
Die Gemeinden dürfen keine Bauvorhaben vor Genehmigung gemäß § 86 Oö. GemO. 1990 erteilt 
werden. Für bereits durchgeführte und begonnene Bauvorhaben ohne vorherige Genehmigung 
gemäß § 86 Oö. GemO. 1990 werden ausnahmslos keine Bedarfszuweisungsmittel im 
Nachhinein genehmigt. 
 
Unter Berücksichtigung der laufenden Vorhaben ist eine Antragstellung für höchstens 3 neue 
Vorhaben, die nach Priorität zu reihen sind, möglich. Davon sind auch jene Vorhaben betroffen, 
für die bereits Bedarfszuweisungen zugesagt sind, wofür aber zusätzliche Bedarfszuweisungen 
erforderlich sind. 
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a) lfd. Vorhaben der VFI & Co KG (Information) 

 
FF Gunskirchen Um- und Zubau (Projekt wird derzeit nicht umgesetzt) 
 

b) neue ausgewählte Vorhaben - Nachweis der Investitionstätigkeit 
 

• FF-Gunskirchen; RLF A 2000 

• FF-Gunskirchen; Um- und Zubau 

• Neubau einer Kinderbildungs- und Betreuungszentrum im Ortsteil Straß  

• Sportplatz Verkauf 

• Sport- und Erholungszentrum; Tennisanlage 

• Gemeinde-Straßensanierungsprogramm 2018-2020 

• Kreisverkehrsanlage Sparkreuzung 

• Gehsteigerrichtung Bichlwimmer Straße 

• Gehsteigerrichtung Blockstraße 

• Gemeindefriedhof 

• Gemeindestraßen-Neubau; Dahlienstraße SÜD 

• Gemeindestraßen-Neubau; Dahlienstraße WEST 

• Gemeindestraßen-Sanierungsprogramm 2021-2023 

• Geh- und Radwege 

• Gemeindestraßen; Sanierung Ortskern/ Raiffeisenplatz 

• Gemeindestraßen-Sanierungsprogramm 2024-2026 

• Schutzwasserbau Zeilingerbach 

• Schutzwasserbau Grünbach 

• Schutzwasserbau Fernreith 

• Wirtschaftspolitische Maßnahmen; Hof 

• Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 

• Wasserversorgungsanlage; BA 07 

• Wasserversorgungsanlage; BA10 

• Wasserversorgungsanlage; BA 11 

• Kanalbau; BA 13 

• Kanalbau; BA 14 

• Kanalbau; BA 19 

• Kanalbau; BA 21 

• Kanalbau; BA 22 

• Kanalbau; Sanierung 

• Wohngebäude Schulstraße 9/11; Sanierung 

• Seniorenwohn- und Pflegeheim; Um- und Zubau 

• Parkplatz Pichler Straße 

• Veranstaltungszentrum Gunskirchen; Sanierung 

• Zusammengefasste Betriebe Anschlussgebühren 

• Zusammengefasste Betriebe Infrastrukturbeiträge 

• Ausschließliche Gemeindeabgaben 

• Sonstige Investitionen Wasser 

• Sonstige Investitionen Kanal 

• Sonstige Investitionen Abfall 

• Sonstige Investitionen SWPH 

• Sonstige Investitionen Allgemein 

• OÖ Gemeindeentlastungpaket 
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Darlehensentwicklung 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen MEFP 2022-2026 Auflage.pdf, S. 71/72 bzw. 80 

 
 

2001 3.643.774,46

2002 6.433.414,00

2003 9.260.460,27

2004 10.875.582,55

2005 9.898.286,77

2006 9.373.624,71

2007 9.285.932,98

2008 9.976.840,00

2009 9.367.640,00

2010 9.820.779,00

2011 9.105.221,00

2012 7.228.931,00

2013 7.251.724,00

2014 6.848.239,00

2015 5.608.716,44

2016 6.313.600,00

2017 5.998.500,00

2018 5.367.200,00

2019 7.021.200,00

2020 9.331.500,00

2021 11.017.400,00

2022 14.146.400,00

2023 14.929.100,00

2024 14.081.400,00

2025 14.627.700,00

2026 14.256.900,00

 
Berechnungsmethode:  Darlehensstand per 31.12.2020  
   + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 

- Auszahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 
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Neuer Darlehensendstand je Planungsjahr 

Haftungsentwicklung VFI & Co KG 

 
 

2005 0,00

2006 2.479.695,78

2007 4.228.456,20

2008 4.134.919,94

2009 3.017.488,12

2010 2.597.713,08

2011 2.165.958,00

2012 2.033.509,00

2013 1.897.800,00

2014 1.740.500,00

2015 1.592.400,00

2016 1.441.500,00

2017 1.291.300,00

2018 1.141.400,00

2019 1.350.129,97

2020 1.120.200,00

2021 968.700,00

2022 808.900,00

2023 672.000,00

2024 534.800,00

2025 397.400,00

2026 340.600,00  

 
 

 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

Gedruckt am: 20.12.2021 11:43:14 von Petra Dirisamer Seite 12



g:\daten\amtsvort\abt2\2021\av gr marktgemeinde gunskirchen mefp 2022-2026.docx Seite  9 

 

Rücklagenentwicklung 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen MEFP 2021-2025 Auflage.pdf, S. 66 bzw. 76 (HRL – Haushaltsrücklagen) 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2002 2.906.524,82

2003 2.565.341,96

2004 2.255.198,94

2005 2.198.240,44

2006 2.666.991,24

2007 2.608.322,59

2008 2.628.322,59

2009 2.642.651,25

2010 3.255.277,87

2011 3.469.231,61

2012 2.484.209,64

2013 2.844.409,06

2014 2.523.769,98

2015 3.814.632,30

2016 3.423.857,75

2017 2.660.657,75

2018 4.918.362,80

2019 3.695.157,75

2020 4.502.400,00

2021 5.627.600,00

2022 3.459.700,00

2023 5.139.000,00

2024 5.077.900,00

2025 4.528.300,00

2026 5.190.900,00
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Investive Einzelvorhaben - Vorhabensbegründungen 
 
Quelle: Marktgemeinde Gunskirchen MEFP 2021-2025 Auflage.pdf, Investive Gebarung S. 9-62 

 

1. FF Gunskirchen Um- und Zubau (Vorhaben wird derzeit nicht umgesetzt) 
 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat gemeinsam mit der FF Gunskirchen eine Gefahren- und 
Entwicklungsanalyse durchgeführt. Die von der FF Gunskirchen durchgeführte Ermittlung der 
Sanierungskosten hat ergeben, dass eine Sanierung nicht zielführend erscheint und somit an 
einen Neubau der Feuerwehrstätte gedacht wird. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt ein 
Grundstück zu erwerben. 
 

 
 
Anschaffungskosten: € 1.915.000,00 
Realisierungszeitraum: 2024 - 2026 
Finanzierungszeitraum: 2021 – 2026 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor  
Finanzierung: nicht gesichert 
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2. FF Gunskirchen; Fahrzeugankauf  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die FF Gunskirchen ist an die Marktgemeinde Gunskirchen herangetreten, dass für das in 
Verwendung stehende Tanklöschfahrzeug ein neues Rüstlöschfahrzeug angeschafft werden soll. 
Das dzt. in Verwendung stehende Tanklöschfahrzeug soll aufgrund des allgemeinen technischen 
Zustandes ausgetauscht werden. Die Marktgemeinde Gunskirchen leistet zum Ankauf des neuen 
Rüstlöschfahrzeuges einen Zuschuss. Die FF Gunskirchen leistet zum Ankauf einen 
Eigenmittelanteil iHv. € 50.000,00. Die Notwendigkeit der Anschaffung wird auch durch die 
durchgeführte Gefahren- und Entwicklungsanalyse wiedergegeben. 
 

 
 
Anschaffungskosten: € 492.900,00 
Realisierungszeitraum: 2020-2021  
Finanzierungszeitraum: 2020-2021 
Finanzierungsplan: liegt vor (GR-Beschluss 12.12.2019; Adaptierung 14.12.2021) 

Finanzierung: gesichert 
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3. Neubau einer Kinderbildungs- und Betreuungszentrum im Ortsteil Straß  
 

Die Marktgemeinde Gunskirchen betreibt derzeit einen 8-gruppigen Kindergarten und soll 
aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und des damit verbundenen Bedarfs an 
Kinderbetreuungsplätzen ein neuer Kindergarten errichtet werden. Die Errichtung soll im Ortsteil 
Straß erfolgen und wurde zu diesem Zweck bereits ein Grundstück erworben. Zur Errichtung der 
neuen Kinderbetreuungseinrichtung ist der Erwerb einer Teilfläche von ca. 2.000 m2 geplant und 
soll eine nicht mehr benötigte Teilfläche von ca. 5.500 m2 veräußert werden. Die dzt. 
vorliegenden Kinderzahlen sind zwar stagnierend, sollen jedoch aufgrund des zukünftigen 
Wohnbaues ein 4-gruppiger Kindergarten in den Finanzjahren 2021 – 2023 errichtet werden. 
Vorerst liegen nur grobe Schätzungen für die Errichtungen dieser Kinderbetreuungseinrichtung 
vor. Die Vorhaben Kindergarten Neubau und Krabbelstuben Neubau wurden zusammengeführt 
und wurde dies mit dem Amt der OÖ. Landesregierung abgesprochen. 
 
 

 
 
 

Anschaffungskosten: € 4.140.000,00 
Realisierungszeitraum: 2022-2024  
Finanzierungszeitraum: 2020-2025 
Finanzierungsplan: liegt vor (GR-Beschluss 14.12.2021) 
Finanzierung: gesichert 
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4. Sportplatz-Verkauf  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Nach Fertigstellung des Sport- und Freizeitzentrums wird der im gemeindeeigenen Sportplatz 
veräußert und der Erlös aus der Vermögensäußerung zur Tilgung des 
Zwischenfinanzierungsdarlehens herangezogen.  
 

 
 
Verkaufserlös: € 1.540.000,00 
Realisierungszeitraum: 2022-2024 
Finanzierungszeitraum: 2023-2024 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Soll-Fehlbetrag/Überschuss Vorjahr: € 0,00 
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5. Sport- und Freizeitzentrum - Tennisanlage  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Das Sport- und Freizeitzentrum sollte in der Kiesgrube am Hagen etabliert werden. Aufgrund 
eines Vorbegutachtungsverfahrens wurde durch die Sachverständigen die Errichtung des Sport- 
und Freizeitzentrums in der Kiesgrube ausgeschlossen. In dieser Kiesgrube soll nun wie 
ursprünglich geplant, das Sickerbecken für den Zeilingerbach realisiert werden. Zusätzlich wurde 
der Generationenpark errichtet und den Gunskirchner Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit 
geboten, die Kiesgrube am Hagen zu erkunden. 
 
Die Verwirklichung dieses Vorhabens kann nur außerhalb der Kiesgrube stattfinden, sodass die 
hiefür benötigten Grundflächen im Ausmaß von 5 ha erworben wurden. Durch das Absenken des 
Geländes kann ein Erlös für das daraus gewonnene Schottermaterial erzielt werden. Das Projekt 
Sport- und Freizeitzentrum Errichtung ist Großteils abgeschlossen und sollte ab dem Finanzjahr 
2024 an die Umsetzung der Tennisanlage auf den noch zur Verfügung stehenden Freiflächen 
begonnen werden. 
 

 
 
 
Anschaffungskosten: € 1.300.000,00 
Bausumme bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2022-2025  
Finanzierungszeitraum: 2022-2026 
Finanzierungsplan: liegt vor  
Finanzierung: gesichert 
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6. Gemeindestraßen - Sanierungsprogramm 2018 – 2020  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Marktgemeinde ist u. a. die Weiterführung der unbedingt 
notwendigen Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Neubau von Gemeindestraßen und 
Ortschaftswegen. Das neue Programm umfasst den Zeitraum von 2018 bis 2020 mit einem 
Gesamtbauvolumen von € 944.200,00.  Für das Finanzjahr 2020 sind Baukosten in der Höhe von 
ca. € 300.600,00 vorgesehen.  
Die Kosten werden mit Anteilsbeträgen des ordentlichen Haushaltes und Interessentenbeiträgen 
gedeckt. Bei einer Überziehung der Baukosten führt dies unweigerlich zu einer Finanzierung der 
Baukosten über den Kassenkredit. 
 

 

Bausumme: € 1.337.600,00 
Bausumme bisher: € 1.275.625,36 
Realisierungszeitraum: 2018 - 2021 
Finanzierungszeitraum: 2018 - 2023 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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7. Gehsteig Errichtung Bichlwimmer Straße 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen beabsichtigt für die Erschließung der Ortschaften entlang der 
Gemeindestraßen Geh- und Radwege zu errichten. Für die Umsetzung wird ein Konzept erstellt 
und sind folgende Ortschaften im Konzept der Errichtung von Geh- und Radwegen enthalten 
(Gunskirchen nach Wallnstorf, bzw. Wallnstorf nach Irnharting). 
 
Des Weiteren soll eine entsprechende Verbindung in die Ortschaft Au bei der Traun bzw. nach 
Wels geschaffen werden. 
 
Die geplante Umsetzung soll in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden 
 

 
 

Bausumme: € 2.348.100,00 
Bausumme bisher: € 293.094,00 
Realisierungszeitraum: 2020 – 2026 
Finanzierungszeitraum: 2020 – 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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8. Gehsteigerrichtung Blockstraße  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat beim Amt der OÖ Landesregierung angesucht, dass entlang 
der Bichlwimmer Bundesstraße im Bereich der Blockstraße bis zur B1 Wiener Straße mit 
anschließender Querungsmöglichkeit die Errichtung eines Gehsteiges geplant wird. Die Planung 
für das gegenständliche Bauvorhaben wurde an das Büro TBV Niedermayr GmbH, 4020 Linz 
vergeben. Die Planungskosten und die Errichtungskosten werden zu gleichen Teilen vom Amt 
der OÖ Landesregierung und der Marktgemeinde Gunskirchen getragen. 
 

 
 
Bausumme: € 617.000,00 
Bausumme bisher: €     63.962,00 
Realisierungszeitraum: 2016 - 2022 
Finanzierungszeitraum: 2016 - 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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9. Gemeindestraßen – Neubau Dahlienstraße Süd 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Zur Entlastung der Wohngebiete entlang der Heidestraße und der Lambacher Straße ist der Bau 
der Dahlienstraße SÜD von der Lambacher Straße zur B 1, wie im Flächenwidmungsplan 
vorgesehen, geplant. Die Dahlienstraße SÜD dient zur Entlastung und Verkehrsberuhigung in 
der Lambacher- und Heidestraße, zur künftigen Baulandaufschließung in diesem Bereich, zur 
Erschließung der Firma Oberndorfer und AMMAG, sowie der Erschließung von 
Bauerwartungsland westlich der Fliederstraße. Nachdem dieser neue Straßenzug am Rande 
bestehender Wohngebiete und zum Teil durch zukünftiges Wohngebiet führt, sind begleitende 
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Ein Teil der Dahlienstraße wurde bereits errichtet und 
seiner Bestimmung übergeben. Zur Umsetzung der zweiten Etappe wurden bereits Grundflächen 
angekauft, die zu Tauschzwecken im Zuge der Realisierung der 2. Bauetappe benötigt werden. 
 

 

 
 
Gesamtkosten: € 7.039.600,00 
Korrespondierende Bauvorhaben: Kanalbau BA 13 
Bausumme Etappe II: € 4.147.549,90 
Bausumme Etappe I: € 752.136,65 
Realisierungszeitraum Etappe I: 2001 – 2010 
Finanzierungszeitraum Etappe I: 2001 – 2014 
Realisierungszeitraum Etappe II: 2014 – 2026 
Finanzierungszeitraum Etappe II: 2014 – 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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10. Aufschließungsstraße – Neubau Dahlienstraße West 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Zur Ableitung des bestehenden und künftigen Quellverkehrs aus dem Raum Straß Mitte und 
Straß West in die Dahlienstraße Süd (gesondertes Vorhaben) und die Dahlienstraße West 
geplant. Die Dahlienstraße West verläuft beginnend ab der Fliederstraße entlang der 
Westbahnstrecke bis zur B I. Die Fa. Oberndorfer als auch die Fa. AMMAG sollen durch 
straßenbauliche Maßnahmen entsprechend aufgeschlossen werden. Begleitend zur Errichtung 
der Dahlienstraße West ist auch eine Fuß- und Radwegunterführung westlich neben der 
bestehenden Bahnunterführung geplant. Durch diese Maßnahme soll gewährleistet werden, dass 
der Ortsteil Straß verkehrssicher an das Ortszentrum angebunden wird.  
 

 
 
Bausumme: € 1.062.200,00 
Bausumme bisher: € 291.268,17 
Realisierungszeitraum: 2010 - 2026 
Finanzierungszeitraum: 2014 - 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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11. Gemeindestraßen – Sanierungsprogramm 2021-2023 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Marktgemeinde ist u. a. die Weiterführung der unbedingt 
notwendigen Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Neubau von Gemeindestraßen und 
Ortschaftswegen. Das neue Programm umfasst den Zeitraum von 2021 bis 2023 mit einem 
Gesamtbauvolumen von € 350.000,00. Für das Finanzjahr 2021 sind Baukosten in der Höhe von 
ca. € 150.000,00 vorgesehen.  
 
Die Kosten werden mit Anteilsbeträgen des ordentlichen Haushaltes und Interessentenbeiträgen 
gedeckt. Bei einer Überziehung der Baukosten führt dies unweigerlich zu einer Finanzierung der 
Baukosten über den Kassenkredit. 
 

 
 
Bausumme: € 590.000,00 
Bausumme bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2021 - 2023 
Finanzierungszeitraum: 2021 - 2026 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor 
Finanzierung: gesichert 
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12. Geh- und Radwege  

 
Die Marktgemeinde Gunskirchen beabsichtigt für die Erschließung der Ortschaften entlang der 
Gemeindestraßen Geh- und Radwege zu errichten. Für die Umsetzung wird ein Konzept erstellt 
und sind folgende Ortschaften im Konzept der Errichtung von Geh- und Radwegen enthalten 
(Gunskirchen nach Wallnstorf, bzw. Wallnstorf nach Irnharting). 
 
Des Weiteren soll eine entsprechende Verbindung in die Ortschaft Au bei der Traun bzw. nach 
Wels geschaffen werden. 
 
Die geplante Umsetzung soll in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden. 
 

 
 
Bausumme: € 1.555.000,00 
Bausumme bisher: € 45.000,00 
Realisierungszeitraum: 2021 - 2025 
Finanzierungszeitraum: 2021 - 2026 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor 
Finanzierung: gesichert 

Gedruckt am: 20.12.2021 11:43:15 von Petra Dirisamer Seite 25



g:\daten\amtsvort\abt2\2021\av gr marktgemeinde gunskirchen mefp 2022-2026.docx Seite  22 

 

13. Gemeindestraßen: Sanierung Ortskern/Raiffeisenplatz  

 
 
 

 
 

14. Gemeindestraßen-Sanierung Programm 2024-2026  
 

Eines der wichtigsten Vorhaben der Marktgemeinde ist u. a. die Weiterführung der unbedingt 
notwendigen Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Neubau von Gemeindestraßen und 
Ortschaftswegen. Das neue Programm umfasst den Zeitraum von 2024 bis 2026 mit einem 
Gesamtbauvolumen von € 500.000,00. Für das Finanzjahr 2022 sind keine Baukosten 
vorgesehen.  
Die Kosten werden mit Anteilsbeträgen des ordentlichen Haushaltes und Interessentenbeiträgen 
gedeckt. Bei einer Überziehung der Baukosten führt dies unweigerlich zu einer Finanzierung der 
Baukosten über den Kassenkredit. 
 

 
 

Bausumme: € 500.000,00 
Realisierungszeitraum: 2024 - 2026 
Finanzierungszeitraum: 2024 - 2026 
Finanzierungsplan: liegt nicht vor 
Finanzierung: gesichert 
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15. Wirtschaftspolitische Maßnahmen; Wirtschaftspark Hof  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Im Bereich der Ortschaften Hof, Wimpassing und Oberthan, welche auf dem Gemeindegebiet der 
Marktgemeinde Gunskirchen als auch auf dem Gemeindegebiet der Stadt Wels liegen, soll ein 
zentrales Gewerbegebiet im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland in den nächsten Jahren 
bzw. Jahrzehnten entwickelt werden. Dazu sind Planungen für die Verkehrserschließung, der 
Ver- und Entsorgung und dem Hochwasserschutz zu treffen. Diese Planungen betreffen zum 
einen die Stadt Wels und zum anderen die Marktgemeinde Gunskirchen und müssen somit 
entsprechend koordiniert werden. Zwischenzeitlich hat die Marktgemeinde Gunskirchen mit dem 
Land OÖ eine Vereinbarung getroffen, welche beinhaltet, dass das Teilstück der Bichlwimmer 
Landesstraße L121520 in das Eigentum der Marktgemeinde Gunskirchen übergangen ist. 
 

 
 

Bausumme: € 3.194.200,00 
Bausumme bisher € 19.201,28 
Realisierungszeitraum: 2013 – 2026 
Finanzierungszeitraum: 2013 – 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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16. Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat in der Vergangenheit bei den Vorhaben Kanalbau und 
Straßenbau eine Leerverrohrung samt Fundamentierung für die Straßenbeleuchtung 
durchgeführt. Eine Bestückung mit Straßenbeleuchtungsmasten samt Leuchtmittel konnte 
aufgrund des engen finanziellen Spielraumes nicht durchgeführt werden. Weiters plant die 
Marktgemeinde Gunskirchen die bestehende Straßenbeleuchtung auf moderne, 
energiesparende Leuchtmittel umzustellen. Die Feinanalyse für die bestehende 
Straßenbeleuchtungsanlage wurde bereits durchgeführt und sind die Kosten hiefür bekannt. 
Seitens der Markgemeinde Gunskirchen ist daran gedacht, zur Finanzierung der Sanierung der 
bestehenden Straßenbeleuchtung in Form eines Contracting durchzuführen.  
 

 
 

Bausumme: € 763.500,00 
Bausumme bisher: € 510.636,84 
Realisierungszeitraum: 2013 - 2025 
Finanzierungszeitraum: 2013 - 2025 
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17. Wasserversorgungsanlage BA 07  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Bauvorhaben Wasserversorgung BA 07 umfasst im Wesentlichen die Errichtung eines 
zweiten Brunnens im Bereich Hochholz, um die Wasserversorgung der Marktgemeinde 
Gunskirchen mittelfristig sicher zu stellen. Der geplante Brunnen soll ca. 20 l/Sek fördern. Um 
diesen Brunnen an die bestehenden Versorgungsleitungen anbinden zu können, müssen 
entsprechende Versorgungsleitungen verlegt werden. Mit der Projektierung wurde bereits im 
Finanzjahr 2006 begonnen und sollte das Vorhaben im Finanzjahr 2022 abgeschlossen werden. 
 

 
 
 
Baukosten: € 1.930.500,00 
Bausumme bisher: € 1.835.507,89 
Realisierungszeitraum: 2017 – 2022 
Finanzierungszeitraum: 2017 – 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
 

Gedruckt am: 20.12.2021 11:43:15 von Petra Dirisamer Seite 29



g:\daten\amtsvort\abt2\2021\av gr marktgemeinde gunskirchen mefp 2022-2026.docx Seite  26 

 

18. Wasserversorgungsanlage BA 10  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Das Bauvorhaben Wasserversorgungsanlage BA 10 umfasst die Aufschließung der zukünftigen 
Baugründe in Irnharting (Schlossgründe II). Durch die damit verbundenen Neuwidmungen muss 
die Wasserversorgungsanlage in den neu geschaffenen Aufschließungsstraßen erfolgen. 
 

 
 
Baukosten: € 164.500,00 
Baukosten bisher: € 74.547,88 
Realisierungszeitraum: 2017 – 2022 
Finanzierungszeitraum: 2017 – 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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19. Wasserversorgung BA 11 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Das Bauvorhaben Wasserversorgungsanlage BA 11 umfasst die Erneuerung der 
Hauptversorgungsleitung im Bereich Dahlienstraße SÜD bis zur B 1 und die Aufschließung 
zukünftigen Betriebsbaugebietes in Hof/Vitzing. Zusätzlich sollen die erforderlichen 
Erschließungen von zukünftigen Neuwidmungsgebieten erfolgen. 
 

 
 
Baukosten: € 274.000,00 
Baukosten bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2021 – 2023 
Finanzierungszeitraum: 2021 – 2023 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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20. Kanal BA 13  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Der Kanalbauabschnitt BA 13 umfasst die 3. Etappe des Sammelkanals SK VII und erstreckt sich 
von der Gärtnerstraße über die zukünftige Dahlienstraße bis zur Lambacher Straße. Dieser 
Kanalstrang wurde in den Sammelkanal II eingebunden und dient somit als Entlastungskanal des 
Sammelkanals II. Das gegenständliche Kanalbaulos soll im Zuge der Errichtung der 
Dahlienstraße Süd mit errichtet werden. 
 

 
 
Bausumme: € 855.600,00 
Bausumme bisher: € 12.150,68 
korrespondierende Bauvorhaben Dahlienstraße Süd 
Realisierungszeitraum: 2001 – 2023 
Finanzierungszeitraum: 2001 – 2023 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet: Dahlienstraße, SK VII 3. Teil 
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21. Kanal BA 14  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Kanalbauabschnitt BA 14 umfasst die Anbindung der Ortschaft Au bei der Traun an die 
öffentliche Abwasserversorgung. Im Bereich der Ortschaft Au bei der Traun soll ein 
Freispiegelkanal bis zur Kreuzung Goliathberg errichtet werden. Die gesammelten Abwässer 
werden in einem Sonderbauwerk gesammelt und mittels eines Pumpwerkes in die bereits 
bestehende Ortskanalisation in der Boschstraße verfrachtet.  
 

 
 

Bausumme: € 1.240.300,00 
Bausumme bisher: € 10.319,10 
Realisierungszeitraum: 2005 – 2026 
Finanzierungszeitraum: 2005 – 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet: Au bei der Traun 
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22. Kanalbau BA 19  
 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
 
Der Kanalbauabschnitt BA 19 umfasst im Wesentlichen die Erschließung der Ortschaften Vitzing und 
Teile der Ortschaft Oberndorf. Gemeinsam mit der Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage BA 19 
wird die Wasserversorgungsanlage BA 9 errichtet. 
 

 
 
 
 

Bausumme: € 1367.000,00 
Bausumme bisher: € 1.233.113,33 
Realisierungszeitraum: 2005 – 2021 
Finanzierungszeitraum: 2005 – 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
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23. Kanal BA 20  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Erschließung des Neubaugebietes „Schlossgründe II“ beinhaltet die Errichtung einer neuen 
Abwasserbeseitigungsanlage. Weitere Aufschließungsmaßnahmen wie eine Straße bzw. 
Wasserversorgungsanlage sind für dieses Neubaugebiet ebenfalls notwendig und wurde mit den 
betroffenen Grundbesitzern eine Infrastrukturvereinbarung zur teilweisen Finanzierung der neuen 
Infrastruktur abgeschlossen. 
 

 
 
Bausumme: € 881.000,00 
Bausumme bisher: € 594.953,34 
Realisierungszeitraum: 2016 – 2022 
Finanzierungszeitraum: 2016 – 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Hof 
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24. Kanal BA 21  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen erschließt im Bereich der Ortschaft Hof das zukünftige 
Betriebsbaugebiet, sodass es erforderlich ist, auch die entsprechende Infrastruktur herzustellen.  
 

 
 
Bausumme: € 738.400,00 
Bausumme bisher: € 4.000,00 
Realisierungszeitraum: 2019 – 2023 
Finanzierungszeitraum: 2019 – 2023 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Hof 
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25. Kanal BA 22  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen erschließt im Bereich der Ortschaft Hof das zukünftige 
Betriebsbaugebiet, sodass es erforderlich ist, auch die entsprechende Infrastruktur herzustellen.  
 

 
 
Bausumme: € 460.000,00 
Bausumme bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2022 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2022 – 2025 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet:   Hof 
Soll-Fehlbetrag/Überschuss Vorjahr € 0,00 
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26. Kanalbau - Sanierung  

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Gemeinden sind aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes verpflichtet, die 
Funktionsfähigkeit ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen als auch der Wasserversorgungsanlagen 
zu überprüfen. Dabei ist ein abgestimmtes Überprüfungskonzept der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage bzw. Wasserversorgungsanlage zu erstellen. Die Kanal- bzw. 
Wasserleitungsstränge sind digital zu erfassen. Die Untersuchung hat ergeben, dass ein 
Kanalbau-Sanierungsprojekt durchgeführt werden muss, weil bei einigen Fällen das Schadbild 
eine unverzügliche Sanierung vorsieht. 
 

 
 
Bausumme: € 2.625.600,00 
Bausumme bisher: € 95.556,14 
Realisierungszeitraum: 2019 – 2025 
Finanzierungszeitraum: 2019 – 2025 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert 
Planungsgebiet: gesamtes Gemeindegebiet 
Soll/Fehlbetrag-Soll/Überschuss: € 0,00 
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27.  Wohngebäude Schulstraße 9/11 Sanierung  

 
 

 
 
 
 

28. 28.Gemeindefriedhof 
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29. Seniorenwohn- und Pflegeheim Um- u. Zubau 

 

 
 

 
 

30. Parkplatz Pichler Straße  
 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Der Parkplatz Pichler Straße musste deshalb errichtet werden, um die Parkplatzsituation im 
Ortszentrum zu entschärfen. Durch diese Maßnahme sollten Dauerparker angesprochen werden, 
um im Ortskern wiederum Parkplätze vorhalten zu können, die für eine Besuch der Geschäfte, 
Ärzte etc. dringend benötigt werden.  
 

 
 

Bausumme: € 82.000,00 
Bausumme bisher: € 43.993,39 
Realisierungszeitraum: 2020 - 2022 
Finanzierungszeitraum: 2020 - 2022 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert  
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31. Veranstaltungszentrum Gunskirchen Sanierung 
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32. Zusammengefasste Betriebe; Anschlussgebühren 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Anschlussgebühren, Infrastrukturbeiträgen in einen eigens dafür 
geschaffenen Teilabschnitt erfasst werden.  
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33. Zusammengefasste Betriebe; Infrastrukturbeiträge 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Anschlussgebühren, Infrastrukturbeiträgen in einen eigens dafür 
geschaffenen Teilabschnitt erfasst werden.  
 

 

 
 
Bausumme: € 636.900,00 
Bausumme bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2020 - 2026 
Finanzierungszeitraum: 2020 - 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: gesichert  
Soll-Fehlbetrag/Überschuss Vorjahr € 0,00 
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34. Ausschließliche Gemeindeabgaben 

 
Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 
Die Marktgemeinde Gunskirchen hat die Bestimmungen der VRV 2015 umzusetzen und mussten 
die Erträge aus den Verkehrsflächenbeiträgen in einen eigens dafür geschaffenen Teilabschnitt 
erfasst werden. 
 

 
 
Bausumme: € 150.500,00 
Bausumme bisher: € 0,00 
Realisierungszeitraum: 2020 - 2026 
Finanzierungszeitraum: 2020 - 2026 
Finanzierungsplan:  
Finanzierung: nicht gesichert  
Soll-Fehlbetrag/Überschuss Vorjahr € 0,00 
 
 
35. Sonstige Investitionen Waser 

 

 

Gedruckt am: 20.12.2021 11:43:15 von Petra Dirisamer Seite 44



g:\daten\amtsvort\abt2\2021\av gr marktgemeinde gunskirchen mefp 2022-2026.docx Seite  41 

36. Sonstige Investitionen Kanal 

 

 
 
37. Sonstige Investitionen Abfall 

 

 
 
 
38. Sonstige Investitionen SWPH 
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39. Sonstige Investitionen SWPH 
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40. OÖ. Gemeindeentlastungspaket 
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Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 7.12.2021 mit der Mittelfristigen 
Finanzplanung 2022-2026 beschäftigt und vereinbart, dass keine Empfehlung an den 
Gemeinderat abgegeben wird. 
 
Antrag: GV Ing. Norbert Schönhöfer 
 

Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

„Die Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026, aufgrund der Daten des Voranschlags 2022 
wird zur Kenntnis genommen und nachstehend angeführte Reihung der Prioritäten zum 
Beschluss erhoben: 
 

1) FF-Gunskirchen RLF A 2000 
2) Neubau einer Kinderbildungs- und Betreuungszentrum im Ortsteil Straß 
3) Sport- und Erholungszentrum Tennisanlage 

 
Die Marktgemeinde Gunskirchen beabsichtigt für die Vorhaben der investiven Gebarung, 
welche mittelfristig umgesetzt werden sollen, nachstehend angeführte Reihung 
vorzunehmen. Die Reihung der Vorhaben wird fortgeführt und ist die erweiterte Reihung 
der investiven Vorhaben bei den zukünftigen Mittelfristigen Finanzplanungen zu 
berücksichtigen. 
 

4) Dahlienstraße SÜD 
5) FF Gunskirchen; Um- u. Zubau 
6) Seniorenwohn- u. Pflegeheim; Um- u. Zubau samt Schaffung eines innovativen 

Betreuungs- u. Wohnangebot für SeniorenInnen 
 
 

Beschlussergebnis: 
 
 
 

........................................... ........................................... .............................................. 
Referent Bürgermeister eingelangt (AL) 
 
 
 
............................................ ........................................... .............................................. 
Abteilungsleiter Finanzreferent Gesehen (AL) 
 
 
 
............................................ .......................................... .............................................. 
Bearbeiter Gesehen - Leiter Protokollauszüge 
 d. Finanzabteil. mit/ohne Unterschrift 
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Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit





Standesamtsverband Gunskirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2022 Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung
Einzahlung AuszahlungEinzahlung AuszahlungEinzahlung Auszahlung

Voranschlag 2022Voranschlag 2021Rechnungsabschluss 2020
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Operative Gebarung (MVAG 31/32) 51.300,00 52.900,0051.500,00 51.500,0038.498,28 41.485,72

Investive Gebarung (MVAG 33/34) 2.000,00 400,002.000,00 400,000,00 0,00

Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

53.300,00 53.300,00

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Zwischensumme 53.300,00 53.300,00

- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) 0,00 0,00

+ 0,00

Summe

53.500,00 51.900,00

0,00 0,00

53.500,00 51.900,00

+ 1.600,00

38.498,28 41.485,72

0,00 0,00

38.498,28 41.485,72

- 2.987,44
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Nachweis der Investitionstätigkeit





Standesamtsverband Gunskirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2022 Nachweis der Investitionstätigkeit

VorhabensbezeichnungVorhaben

Plan 2025 Plan 2026

Plan Gesamt

Plan 2023 Plan 2024VA 2021RA Vorjahre VA 2022Konto Bezeichnung (gerundet)
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Finanzierungsergebnis 0,000,00



Standesamtsverband Gunskirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2022 Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse VA 2021 VA 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Plan Gesamt

RA Vorjahre (gerundet)
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Finanzierungsergebnis 0,000,00



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- bereinigt um interne Vergütungen





Standesamtsverband Gunskirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 Plan 2025 Plan 2026Plan 2024Plan 2023
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211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 51.300,00 50.200,00 52.800,0052.200,0049.500,00

2111 Erträge aus eigenen Abgaben 9.500,00 9.600,00 9.700,009.600,009.500,00

2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,000,000,00

2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,000,000,00

2114 Erträge aus Leistungen 41.800,00 40.600,00 43.100,0042.600,0040.000,00

2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,000,000,00

2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,000,000,00

212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,000,000,00

2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,000,000,00

2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,000,000,00

2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,000,000,00

2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,000,000,00

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,000,000,00

213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,000,000,00

2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,000,000,00

2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,000,000,00

2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

21 Summe Erträge 51.300,00 50.200,00 52.800,0052.200,0049.500,00

221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2213 Sonstiger Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 51.900,00 50.800,00 53.400,0052.800,0050.100,00

2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.800,00 600,00 2.800,002.800,00600,00

2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00
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Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2022 Plan 2025 Plan 2026Plan 2024Plan 2023
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2223 Leasing- und Mietaufwand 1.500,00 1.600,00 1.600,001.600,001.500,00

2224 Instandhaltung 600,00 600,00 600,00600,00600,00

2225 Sonstiger Sachaufwand 47.000,00 48.000,00 48.400,0047.800,0047.400,00

2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,000,000,00

2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,000,000,00

2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,000,000,00

2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,000,000,00

2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,000,000,00

2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

224 Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00

2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen
Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,000,000,00

2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,000,000,00

2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft
(innerhalb der Gebietskörperschaft)

0,00 0,00 0,000,000,00

2244 Sonstiger Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00

2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

22 Summe Aufwendungen 52.900,00 51.800,00 54.400,0053.800,0051.100,00

SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00-1.600,00-1.600,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00-1.600,00-1.600,00



MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- bereinigt um interne Vergütungen
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311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 51.300,00 49.500,00 52.200,00 50.200,00 52.800,00

3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3113 Einzahlungen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3114 Einzahlungen aus Leistungen 41.800,00 40.000,00 42.600,00 40.600,00 43.100,00

3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige
Einzahlungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3125 Transferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 51.300,00 49.500,00 52.200,00 50.200,00 52.800,00

321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 51.900,00 50.100,00 52.800,00 50.800,00 53.400,00

3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.800,00 600,00 2.800,00 600,00 2.800,00

3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

3224 Auszahlungen für Instandhaltung 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 47.000,00 47.400,00 47.800,00 48.000,00 48.400,00

323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3235 Transferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden
und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 52.900,00 51.100,00 53.800,00 51.800,00 54.400,00

SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00

331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
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3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit
Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit
Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 51.300,00 50.200,00 52.800,0052.200,0049.500,00

2111 Erträge aus eigenen Abgaben 9.500,00 9.600,00 9.700,009.600,009.500,00

2112 Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,000,000,00

2113 Erträge aus Gebühren 0,00 0,00 0,000,000,00

2114 Erträge aus Leistungen 41.800,00 40.600,00 43.100,0042.600,0040.000,00

2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,000,000,00

2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,000,000,00

212 Erträge aus Transfers 0,00 0,00 0,000,000,00

2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,000,000,00

2122 Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,000,000,00

2125 Transferertrag vom Ausland 0,00 0,00 0,000,000,00

2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,000,000,00

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,000,000,00

213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2131 Erträge aus Zinsen 0,00 0,00 0,000,000,00

2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,000,000,00

2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 0,00 0,000,000,00

2134 Sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,000,000,00

21 Summe Erträge 51.300,00 50.200,00 52.800,0052.200,0049.500,00

221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2213 Sonstiger Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 51.900,00 50.800,00 53.400,0052.800,0050.100,00

2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 2.800,00 600,00 2.800,002.800,00600,00

2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00
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2223 Leasing- und Mietaufwand 1.500,00 1.600,00 1.600,001.600,001.500,00

2224 Instandhaltung 600,00 600,00 600,00600,00600,00

2225 Sonstiger Sachaufwand 47.000,00 48.000,00 48.400,0047.800,0047.400,00

2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,000,000,00

2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,000,000,00

2232 Transferaufwand an Beteiligungen 0,00 0,00 0,000,000,00

2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,000,000,00

2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 0,00 0,00 0,000,000,00

2235 Transferaufwand an das Ausland 0,00 0,00 0,000,000,00

2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der
Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft

0,00 0,00 0,000,000,00

2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

224 Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00

2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen
Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,000,000,00

2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,000,000,00

2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft
(innerhalb der Gebietskörperschaft)

0,00 0,00 0,000,000,00

2244 Sonstiger Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00

2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,000,000,00

22 Summe Aufwendungen 52.900,00 51.800,00 54.400,0053.800,0051.100,00

SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00-1.600,00-1.600,00

230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,000,000,00

SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00-1.600,00-1.600,00
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OPERATIVE GEBARUNG

311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 51.300,00 49.500,00 52.200,00 50.200,00 52.800,00

312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 51.300,00 49.500,00 52.200,00 50.200,00 52.800,00

321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 51.900,00 50.100,00 52.800,00 50.800,00 53.400,00

323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 52.900,00 51.100,00 53.800,00 51.800,00 54.400,00

SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00

INVESTIVE GEBARUNG

331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis





Standesamtsverband Gunskirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2022 MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

VA 2022MVAG QU Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

EH

VC

Gedruckt am: 20.12.2021 11:43:11 von Petra Dirisamer Seite 77

0   Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/022000+816000 32.100,002114 13 30.300,00 32.900,00 30.700,00 33.200,00Kostenbeiträge für sonstige  Leistungen

2/022000+816100 1.400,002114 13 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00Betriebskostenersätze

2/022000+816200 8.300,002114 13 8.300,00 8.300,00 8.500,00 8.500,00Totenbeschaugebühr; Abrechnung Überschuss

022 Standesamt 41.800,00Summe Mittelaufbr. 40.000,00 42.600,00 40.600,00 43.100,00

02 Hauptverwaltung 41.800,00 40.000,00 42.600,00 40.600,00 43.100,00

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41.800,00 40.000,00 42.600,00 40.600,00 43.100,00

022000 Standesamt

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/022000-413000 2.200,002221 23 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00Handelswaren (un)entgeltliche Abgabe

1/022000-456000 100,002221 23 100,00 100,00 100,00 100,00Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel

1/022000-457000 500,002221 23 500,00 500,00 500,00 500,00Druckwerke

1/022000-618200 600,002224 24 600,00 600,00 600,00 600,00Instandhaltung so. Anlagen/EDV

1/022000-659200 300,002244 24 300,00 300,00 300,00 300,00Geldverkehrsspesen

1/022000-700100 1.500,002223 24 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00Betriebskosten

1/022000-725000 100,002225 24 200,00 200,00 200,00 300,00Bibliothekserfordernisse

1/022000-726000 200,002225 24 200,00 200,00 200,00 200,00Mitgliedsbeitr. an Institut. (im  Inland)

1/022000-728000 200,002225 24 200,00 200,00 200,00 200,00Entgelte für sonstige Leistungen

1/022000-728100 200,002225 24 200,00 200,00 200,00 200,00Entgelte f. sonstige Leistungen elektronische Mitteilungen

1/022000-728200 46.200,002225 24 46.400,00 46.800,00 47.000,00 47.200,00Personalkostenersätze

022 Standesamt 52.100,00Summe Mittelverw. 50.200,00 52.900,00 50.900,00 53.400,00

02 Hauptverwaltung 52.100,00 50.200,00 52.900,00 50.900,00 53.400,00

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52.100,00

Saldo 022 Standesamt

02 Hauptverwaltung

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -10.300,00

-10.300,00

-10.300,00 -10.200,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00

-10.200,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00

-10.200,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00

50.200,00 52.900,00 50.900,00 53.400,00
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9   Finanzwirtschaft

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

910 Geldverkehr

910000 Geldverkehr

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

910 Geldverkehr 0,00Summe Mittelaufbr. 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Geldverkehr

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/910000-659000 700,002244 24 700,00 700,00 700,00 700,00Geldverkehrsspesen

1/910000-710000 100,002225 24 200,00 200,00 200,00 300,00Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.

910 Geldverkehr 800,00Summe Mittelverw. 900,00 900,00 900,00 1.000,00

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 800,00

Saldo 910 Geldverkehr

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit -800,00

-800,00 -900,00 -900,00 -900,00 -1.000,00

-900,00 -900,00 -900,00 -1.000,00

900,00 900,00 900,00 1.000,00

92 Öffentliche Abgaben

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/920000+856000 9.500,002111 10 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00Verwaltungsabgaben

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 9.500,00Summe Mittelaufbr. 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

92 Öffentliche Abgaben 9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

9 Finanzwirtschaft 9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00
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920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00Summe Mittelverw. 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 800,00

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

92 Öffentliche Abgaben

9 Finanzwirtschaft 8.700,00

9.500,00

9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

8.600,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00

900,00 900,00 900,00 1.000,00

Gesamtsumme Mittelaufbringung 51.300,00

Gesamtsumme Mittelverwendung 52.900,00

Gesamtsaldo -1.600,00

49.500,00 52.200,00 50.200,00 52.800,00

51.100,00 53.800,00 51.800,00 54.400,00

-1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00
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0   Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022 Standesamt

022000 Standesamt

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/022000+816000 Kostenbeiträge für sonstige  Leistungen 32.100,003114 13 30.300,00 32.900,00 30.700,00 33.200,00

2/022000+816100 Betriebskostenersätze 1.400,003114 13 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

2/022000+816200 Totenbeschaugebühr; Abrechnung Überschuss 8.300,003114 13 8.300,00 8.300,00 8.500,00 8.500,00

022 Standesamt 41.800,00Summe Mittelaufbr. 40.000,00 42.600,00 40.600,00 43.100,00

022000 Standesamt

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/022000-070000 Aktivierungsfähige Rechte 400,003411 42 400,00 400,00 400,00 400,00

1/022000-413000 Handelswaren (un)entgeltliche Abgabe 2.200,003221 23 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

1/022000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100,003221 23 100,00 100,00 100,00 100,00

1/022000-457000 Druckwerke 500,003221 23 500,00 500,00 500,00 500,00

1/022000-618200 Instandhaltung so. Anlagen/EDV 600,003224 24 600,00 600,00 600,00 600,00

1/022000-659200 Geldverkehrsspesen 300,003244 24 300,00 300,00 300,00 300,00

1/022000-700100 Betriebskosten 1.500,003223 24 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

1/022000-725000 Bibliothekserfordernisse 100,003225 24 200,00 200,00 200,00 300,00

1/022000-726000 Mitgliedsbeitr. an Institut. (im  Inland) 200,003225 24 200,00 200,00 200,00 200,00

1/022000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 200,003225 24 200,00 200,00 200,00 200,00

1/022000-728100 Entgelte f. sonstige Leistungen elektronische Mitteilungen 200,003225 24 200,00 200,00 200,00 200,00

1/022000-728200 Personalkostenersätze 46.200,003225 24 46.400,00 46.800,00 47.000,00 47.200,00

022 Standesamt 52.500,00Summe Mittelverw.

Saldo 022 Standesamt -10.700,00 -10.600,00 -10.700,00 -10.700,00 -10.700,00

50.600,00 53.300,00 51.300,00 53.800,00

025 Staatsbürgerschaft

025000 Staatsbürgerschaft

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/025000+301000 KTZ von Ländern, Landesfonds,  Landesk. 2.000,003331 33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

025 Staatsbürgerschaft 2.000,00Summe Mittelaufbr. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

02 Hauptverwaltung 43.800,00 42.000,00 44.600,00 42.600,00 45.100,00

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.800,00 42.000,00 44.600,00 42.600,00 45.100,00
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025000 Staatsbürgerschaft

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

025 Staatsbürgerschaft 0,00Summe Mittelverw. 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Hauptverwaltung 52.500,00 50.600,00 53.300,00 51.300,00 53.800,00

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52.500,00

Saldo 025 Staatsbürgerschaft

02 Hauptverwaltung

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -8.700,00

-8.700,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

-8.600,00 -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00

-8.600,00 -8.700,00 -8.700,00 -8.700,00

50.600,00 53.300,00 51.300,00 53.800,00
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9   Finanzwirtschaft

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

910 Geldverkehr

910000 Geldverkehr

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

910 Geldverkehr 0,00Summe Mittelaufbr. 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Geldverkehr

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

1/910000-659000 Geldverkehrsspesen 700,003244 24 700,00 700,00 700,00 700,00

1/910000-710000 Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. 100,003225 24 200,00 200,00 200,00 300,00

910 Geldverkehr 800,00Summe Mittelverw. 900,00 900,00 900,00 1.000,00

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 800,00

Saldo 910 Geldverkehr

91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit -800,00

-800,00 -900,00 -900,00 -900,00 -1.000,00

-900,00 -900,00 -900,00 -1.000,00

900,00 900,00 900,00 1.000,00

92 Öffentliche Abgaben

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)

2/920000+856000 Verwaltungsabgaben 9.500,003111 10 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 9.500,00Summe Mittelaufbr. 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

92 Öffentliche Abgaben 9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

9 Finanzwirtschaft 9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00
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920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00Summe Mittelverw. 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 800,00

Saldo 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben

92 Öffentliche Abgaben

9 Finanzwirtschaft 8.700,00

9.500,00

9.500,00 9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

9.500,00 9.600,00 9.600,00 9.700,00

8.600,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00

900,00 900,00 900,00 1.000,00

Gesamtsumme Mittelaufbringung 53.300,00

Gesamtsumme Mittelverwendung 53.300,00

Gesamtsaldo 0,00

51.500,00 54.200,00 52.200,00 54.800,00

51.500,00 54.200,00 52.200,00 54.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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